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Ablauf- und Zeitplan 

für den Umbau eines Tennengroßspielfeldes zum Kunstrasenplatz auf 
dem Gelände des Sport- und Quartierszentrums Rönskenstraße 

Die Stadt Voerde gehört zu den Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungs-
konzept (siehe Schreiben des Landrates vom 29.05.2018). Deshalb und weil auch 
der auf der Sportanlage Rönskenstraße ansässige Sportverein TV Voerde keine aus-
reichenden Rücklagen besitzt, können die für den angestrebten Kunstrasenplatz er-
forderlichen Modernisierungsarbeiten ohne Zuwendungen nicht in den kommenden 
Jahren umgesetzt werden. Dementsprechend ist die Baumaßnahme noch nicht in 
der für das laufende Jahr 2018 erarbeiteten Haushaltsplanung vorgesehen.     

Um die Errichtung des Kunstrasenplatzes durch Zuwendungen zu ermöglichen, hat 
der Stadtrat in seiner Sitzung am 03.07.2018 die Verwaltung beauftragt, den hier vor-
liegenden Förderantrag fristgerecht zu stellen.  

Auf Grundlage des nunmehr erfolgten Antrages wird der Stadtrat nach den Sommer-
ferien (voraussichtlich am 09.10.2018) eine Sitzungsvorlage beraten und sicherlich 
auch beschließen, die empfiehlt, dass im Falle eines positiven bzw. zumindest in 
Aussicht gestellten (Zuwendungs-)Bescheides die für die Umsetzung des Projektes 
erforderlichen finanziellen Mittel und die zu erwartenden Zuwendungen bei der 
Haushaltsplanung 2019 zu berücksichtigen sind (Sicherung des 10%-tigen Eigen-
anteils der Stadt Voerde in den betroffenen Haushaltsjahren bis 2022).  

Die Haushaltssatzung 2019 einschließlich des Konzeptes der Haushaltssicherung 
wird dann im Frühjahr 2019 der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Ähn-
lich wie in diesem Jahr und in vergangenen Jahren ist die entsprechende Genehmi-
gung des Landrates erst frühestens im Mai 2019 zu erwarten.  

Das bedeutet, dass voraussichtlich erst ab Juni 2019 die Vergabeverfahren erfolgen 
können für die zu beauftragenden Gutachten, Untersuchungen und Planungen, die 
den für das angestrebte Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen und letztlich 
der eigentlichen Baumaßnahme vorrangehen müssen. 

Daher wird derzeit von folgendem zeitlichem Ablauf ausgegangen: 

Jahr 2018: 

06/2018 – 07/2018: 
 Planungen für die Erarbeitung des bis 31.07.2018 einzureichenden Förderantrags 

Jahr 2019: 

01/2019 – 05/2019: 
  Vorbereitung der Vergabeverfahren für zu beauftragende Gutachten, Untersu- 
  chungen und Planungen; hierfür ggfl. erste Behördenabstimmungen (siehe unten)    

05/2019: 
  Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 einschließlich des Konzeptes der Haus- 
  haltssicherung 
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06/2019 – 08/2019: 
  Beauftragung von ersten Gutachten, Untersuchungen und Planungen 

09/2019 – 12/2019: 
  Durchführung erster Untersuchungen und Erstellen erster Gutachten und Planun- 
  gen; hierfür auch Abstimmung mit wasserbehördlichen, naturschutzrechtlichen  
  u.a. Genehmigungsbehörden   

Jahr 2020: 

12/2019 – 04/2020: 
  Beauftragung und Durchführung/Erstellung weiterer Untersuchungen, Gutachten 
  und Planungen auf Grundlage der Ergebnisse / Erkenntnisse der o.g. Gutachten,  
  Untersuchungen und Planungen; weitere Abstimmung mit o.g. Behörden   

05/2020:  
  Beantragung erforderlicher Genehmigungen (siehe Bericht zum Sachstand der 
  bauaufsichtlichen oder sonstigen Genehmigungen) 

06/2020 – 07/2020: 
  Einreichen der Gutachten, Planungen, Kostenberechnungen und anderer erfor- 
  derlicher Unterlagen beim Zuwendungsgeber  

08/2020 – 12/2020: 
  Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für die zu vergebenden Gehölz- 
  beseitungs-,  Rückbau-, Bau- und Pflanzmaßnahmen  

ab 09/2020: 
  Vergabe von Leistungen entsprechend dem Bauablauf 

10/2020 – 12/2020: 
  Durchführung erforderlicher Gehölzbeseitigungen und Baumfällungen einschließ- 
  lich gegebenenfalls erforderlicher artenschutzrechtlicher Maßnahmen 

Jahr 2021: 

01/2021 – 02/2021 

Baustelleneinrichtung sowie Rückbau des vorhandenen Tennengroßspielfeldes  

03/2021 – 08/2021 

Durchführung der Baumaßnahme einschließlich z.B. der erforderlichen Sportplatz- 
und Wegebauarbeiten, des Anlegens des Entwässerungssystems, der Errichtung 
der Flutlichtanlage, des Erstellens der Ballfangeinrichtungen und des Verlegens 
des Kunststoffrasenbelages 

ab 10/2021 

 Durchführung der Ersatzpflanzungen 

Jahr 2022: 

01/2022 – 06/2022 

letzte Leistungen Objektbetreuung, Dokumentation und örtliche Bauüberwachung 
sowie  
Verwendungsnachweis 




